
Der Verfassungsgerichtshofüber dieWertzuwachsabgabe.
EineBeschwerdewegenangeblicherVerfassungswidrigkeitdesWertzuwachs-¬

abgabegesetzesabgewicsen.
AnlässlicheinerUebertragungvonLiegenschaftsanteilenhat

der Magistrat der Besitzerin der Anteile einc Wertzuwachsabgabevorge¬
schrieben .DiedagegeneingebrachteBerufungan dieAbgabenberufungskom -¬
missionwurdezurückgewiesen.Nunmehrergriff die Besitzerinwegenangebli¬
chorVerletzungdesvorfassungsgesetzlichgewährleistetenEigentumsrechtes
die BeschwerdeandenVerfassungsgerichtshof.In derBeschwerdewurdebe-¬
hauptet,dassdasWertzuwachsabgabegesetzwegenangeblicherGleichartigkeit
derWertzuwachsabgabemitderImmobiliargebührundderVermögensstewr
des Bundes verfassungswidrig sei .Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch
die Beschwerdeabgewiesen .In der Begründungdes Erkenntnisses bezoger

sichzunächstaufdieeingehendeBegründungseinerErkenntnissevom15 .Mai
undvomIo .Dezamber1929undvom5 .Mai1930 ,in denenausgeführtwird ,
dassdieWertzuwachsabgabemitderImmobiliargebührdesBundesnichtgleich-¬
artigist .SedannverwiesderVerfassungsgerichtshofaufdasBundesgesetz
vom27 .Mai1931 ;. . Bl.Nr .105 ,dasdieGemeindeWienermächtigt,inden
Jahren1931biseinschliesslich1935dieNahrungs-oderGenussmittelabgabe
und die Anzeigenabgabe als gleichartige Abgaten noben derWarenumsatzstou¬

er einzuheben .In dendieser GesetzesvorlagevorausgegangenenVereinbarunger
zwischender Bundesregierungundder GemeindeWienhabedieBundesregierung
denStandpunktvertreten ,dassein derartigesErmächtigungsgesetzbezüglich
der übrigenAbgabender GemeindeWienentbehrlich sei ,da dieseAbgaben
nach Ansicht der Bundesregierung nicht gleichartigemit Bundesabgabenseien .
Esmüsseangenommenwerden ,dassauchderGesetzgebersichdieserAnsicht
derBundesregierungangeschlossenhabe .DenInhaltunddieZweckmässigkeit
eincsAbgabegesetzeszu prüfen ,sei nicht AufgabedesVerfassungsgerichts-¬
hofes ,er sei vielmehrnurzur PrüfungderVerfassungsmässigkeiteines
Gesctzesberufen .

. . . - . - ¬
EntfallendeSprechstunde .

Uebermorgen ,Donnerstag ,entfällt die Sprechstunde beimstäd - ¬
tischenWirtschaftsreferenten,StadtratKokrda.

SitzungenderBezirksvertretungenLandstrasseundFünfhaus.
Morgen ,Donnerstag ,findet um5 Uhrnachmittagseineöffent - ¬

liche und vertrauliche Sitzung der Bezirksvertretung Landstrassestatt .
Auchdie BezirksvertretungFünfhaushält morgen ,Donnerstag,

eineSitzungab ,die um6 Uhrabendsbeginnt.
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